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Rundschreiben 01/2011 

Dienstag, 18. Januar 2011  
 

Information der Landesdolmetscherzentrale 
Brandenburg zur Ergänzung zu Einsätzen in 
Krankenhäusern bei stationärer Behandlung 
 

Liebe Gebärdensprachdolmetscher, 
Gebärdensprachdolmetscherinnen, 
 
wir möchten Euch mitteilen, dass es in Vergangenheit mehrfach zu 
Problemen bei Abrechnungen mit Krankenhäuser oder anderen 
Einrichtungen gab, bei denen unsere Klienten stationär untergebracht 
waren. 
 
Grundsätzlich ist bei einem stationären Aufenthalt das Krankenhaus 
oder die Rehaeinrichtung der Kostenträger. 
 
Leider sind die Abläufe bei Aufnahmen für eine stationäre 
Weiterbehandlung sehr Zeitintensiv und auch an mehrere 
verschiedene Bereiche gekoppelt. Aufnahme bei der Anmeldung, Bei 
der Stationsschwester, beim Stationsarzt, mehrere Untersuchungen 
und Gespräche zur Anästhesie und anderes. 
Letztendlich unterschreibt nur eine Person und die Rechnungsstelle 
der Krankenhäuser kann das alles nicht mehr nachvollziehen. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Euch, bei den Einsätzen in stationären 
Einrichtungen die jeweiligen Gespräche mit dem unterschiedlichsten 
Klinikpersonal wie Folgeaufträge zu behandeln. Wichtig ist, dass alle 
unterschreiben und nicht nur der Letzte oder Erste, bei dem die 
Übersetzung erfolgte. 
 
 
Ralf Engelmann 
Leiter der Landesdolmetscherzentrale Brandenburg 



  
             


